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Zitat von Jawoll.Nein

Wie bitte? Ich muss, wenn ich im Zuge meiner Nebentätigkeit, die ich im öffentlichen
Dienst ausübe, Geld verdiene, ab einer bestimmten Höhe meinem Dienstherren anteilig
etwas abgeben?

Ganz genau! Das BVerfG hat bereits 2007 entschieden, dass das auch verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden ist. Wesentliche Aspekte der Entscheidung drehten sich um die
Vermeidung von Doppelbesoldung im Sinne sparsamer Haushaltsführung, die Vermeidung der
Vernachlässigung des Hauptamtes und von Interessenkonflikten.
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